
Druckerei, Verlag, Erholungsobjekt), so sind sie insoweit steuerpflichtig. Für die 
Besteuerung der Umsätze und Gewinne sowie dieses Vermögens gelten die be
stehenden steuerrechtlichen Vorschriften.

§17..
(1) Über Einzelschenkungen (Spenden) im Wert von mehr als 10 000 Mark ist in
nerhalb von 14Tagen der Präsident der Volkskammer zu informieren. Dieser 
macht die Schenkung unter Angabe ihrer Höhe und des Spenders unverzüglich 
im Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik bekannt.
(2) Schenkungen in Erwartung eines wirtschaftlichen Vorteils dürfen weder ge
währt noch angenommen werden. Solche Schenkungen sind gegebenenfalls 
dem Präsidenten der Volkskammer zu überweisen, der sie gemeinnützigen 
Zwecken zuführt.
(3) Eine Partei darf keine Schenkungen oder anderweitige wirtschaftliche Unter
stützung von einem anderen Staat oder von außerhalb des Geltungsbereiches 
dieses Gesetzes annehmen.

§18
(1) Zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Parteien wird jeder Partei ein 
staatlicher Finanzierungszuschuß gewährt. Der Zuschuß wird auf Antrag der 
Parteien quartalsweise in angemessener Höhe gezahlt. Die Höhe des Finanzie
rungszuschusses für das 1. und 2. Quartal 1990 wird durch den Ministerrat im Zu
sammenwirken mit den Parteien und Gruppierungen des Runden Tisches fest
gelegt. Die im 1. Halbjahr 1990 gezahlten Zuschüsse werden in keinem Fall zu
rückgefordert. Diese Bestimmungen gelten nur für Parteien, die sich an den 
Wahlen beteiligen oder die sich bis zum 28. Februar 1990 gegründet haben und 
mindestens 500 Mitglieder nachweisen.
(2) Die Höhe des Finanzierungszuschusses für jede Partei für das Jahr 1990 ist 
nach den Wahlen zur Volkskammer und den Kommunalwahlen unter Berück
sichtigung insbesondere der
- Zahl der auf die Parteien entfallenen Wählerstimmen,
- Einnahmen der Parteien,
- unbedingt erforderlichen Personalkosten,
- Anzahl der Mitglieder der Partei
durch Beschluß der Volkskammer festzulegen. Dabei ist auch der besondere Be
darf der neugebildeten Parteien für die Schaffung der notwendigen personellen, 
materiell-technischen und organisatorischen Arbeitsvoraussetzungen zu be
rücksichtigen.

§19
(1) Parteien, die sich an der Volkskammerwahl mit eigenen Wahlvorschlägen 
beteiligen, haben Anspruch auf eine anteilige Erstattung der Wahlkampfkosten 
gemäß Abs. 2.
(2) Der zu bildende staatliche Wahlkampffonds beträgt 5 Mark je Wahlberech
tigten. Die Erstattung der Wahlkampfkosten erfolgt anteilmäßig nach den auf die 
Partei oder auf ein Wahlbündnis entfallenen gültigen Wählerstimmen.
(3) In Vorbereitung auf die Volkskammerwahlen können auf Antrag Abschlags
zahlungen in Anspruch genommen werden.
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